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Fragen und Antworten
Zum
Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung

Die folgende Ubersicht enthélt eine Vielzahl von Fragen, zu denen die Finanzverwaltung bislang
Stellung genommen hat. Es ist beabsichtigt, diese Liste standig zu aktualisieren und der

Offentlichkeit im Internet zur Verfiigung zu stellen.



Rechtliche Grundlagen des Datenzugriffs

Seit wann besteht das Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung?

Ab dem 1. Januar 2002 ist der Finanzverwaltung aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen im
Steuersenkungsgesetz vom 23. Oktober 2000 (Bundesgesetzblatt Teil | S. 1433, Artikel 7 und
8) das Recht eingerdumt, die mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellte Buchfiihrung
des Steuerpflichtigen durch Datenzugriff zu prifen.

Was beinhalten die ,Grundsatze zum Datenzugriff und zur Prifung digitaler Unterlagen
(GDPdU)?*

Die ,Grundsatze zum Datenzugriff und zur Prifung digitaler Unterlagen (GDPdU)" beinhalten
Anwendungsregelungen zur Umsetzung des Rechts auf Datenzugriff. Sie wurden nach
intensiver Erdrterung mit den Vertretern der Wirtschaft mit BMF-Schreiben vom 16. Juli 2001 -
IVD2-S 0316 — 136/01 — (Bundessteuerblatt Teil | S. 415) veroffentlicht.

Welche Maglichkeiten des Datenzugriffs bestehen?

Beim Datenzugriff selbst kann der Prifer nach pflichtgeméaRem Ermessen - auch kumulativ -
den ,unmittelbaren Datenzugriff‘, den ,mittelbaren Datenzugriff* oder die
Datentrageriiberlassung wahlen. Ein ,Online-Zugriff* auf das betriebliche DV-System ist
hingegen ausdrticklich ausgeschlossen.

Der ,unmittelbare Datenzugriff* beinhaltet den Nur-Lesezugriff auf DV-Systeme durch den
Prufer zur Prafung der Buchhaltungsdaten, Stammdaten und Verknipfungen (beispielsweise
zwischen den Tabellen einer relationalen Datenbank). Darunter féllt auch die Nutzung
vorhandener Auswertungsprogramme des betrieblichen DV-Systems zwecks Filterung und
Sortierung der steuerlich relevanten Daten.

Beim , mittelbaren Datenzugriff* missen die steuerlich relevanten Daten entsprechend den
Vorgaben des Prifers vom Unternehmen oder einem beauftragten Dritten maschinell
ausgewertet werden, um anschlie3end einen Nur-Lesezugriff durchfiihren zu kénnen. Verlangt
werden darf aber nur eine maschinelle Auswertung mit den auf dem DV-System vorhandenen
Auswertungsmaoglichkeiten. Die Kosten der maschinellen Auswertung hat das Unternehmen zu
tragen. Daruber hinaus sind die Unternehmen zur Unterstiitzung des Prifers durch mit dem DV-
System vertraute Personen verpflichtet.

Bei der Datentragertberlassung sind der Finanzbehérde mit den gespeicherten Unterlagen
und Aufzeichnungen alle zur Auswertung der Daten notwendigen Informationen (z.B. tGber die
Dateistruktur, die Datenfelder sowie interne und externe Verknipfungen) in maschinell
auswertbarer Form zur Verfigung zu stellen. Dies gilt auch in den Féllen, in denen sich die
Daten bei Dritten befinden.

Darf der Finanzamtsprifer eigenméchtig Daten aus dem betrieblichen DV-System zur
Weiterverarbeitung auf seinem Rechner herunterladen?



Nein, die Prufungsdienste sind in keinem Fall berechtigt, Daten zwecks Sicherung oder spéaterer
Weiterverarbeitung von den betrieblichen DV-Systemen herunterzuladen oder Kopien
vorhandener Datensicherungen vorzunehmen. Entscheidet sich der Prifer flr eine
Datenanalyse mit Hilfe dienstlich bereitgestellter Prifsoftware, missen die dazu erforderlichen
steuerlich relevanten Daten vom Unternehmen auf einem maschinell lesbaren Datentrager
bereit gestellt werden. Ergeben sich aufgrund der Datenanalyse Anhaltspunke, die eine vertiefte
Uberpriifung angezeigt sein lassen oder reichen die auf dem Datentrager zur Verfliigung
gestellten Daten zur steuerlichen Beurteilung nicht aus, kann der Prifer auch im Fall der
Datentrageriiberlassung zum zusatzlichen Nur-Lese-Zugriff Gbergehen. Entgegen
anderslautenden Darstellungen kann er aber auch weitere Datentrager mit bislang nicht
bereitgestellten steuerrelevanten Daten verlangen oder von der Mdglichkeit des ,mittelbaren
Datenzugriffs“ Gebrauch machen.

Wie definiert die Finanzverwaltung , steuerlich relevante Daten*?

Zu diesem Terminus gibt es keine allgemeingultige Definition. Je nach Einzelfall kbnnen Daten
bei einem Steuerpflichtigen von steuerlicher Bedeutung sein, bei einem anderen jedoch nicht.
Deshalb kann es keine abschlieRende Festlegung allgemeiner Art geben. Man kann den Begriff
jedoch wie folgt umschreiben: Steuerlich relevant sind Daten immer dann, wenn sie fur die
Besteuerung des Steuerpflichtigen von Bedeutung sind. Nach den ,GDPdU" ist es Aufgabe des
Steuerpflichtigen, die steuerrelevanten Daten von den anderen abzugrenzen. Er wird sich dabei
auch an datenschutzrechtlichen bzw. besonderen berufsspezifischen Gesichtspunkten
orientieren. Gibt es uber diese Abgrenzung Meinungsverschiedenheiten zwischen
Steuerpflichtigen und Steuerprifer, ist im Einzelfall zu entscheiden, welche Folgerungen zu
ziehen sind.

Nach den ,GDPdU" sind der Finanzbehorde auf Verlangen die steuerlich relevanten Daten
in maschinell auswertbarer Form zur Verfigung zu stellen. Was bedeutet ,maschinelle
Auswertbarkeit" im Sinne der ,, GDPdU"?

Unter dem Begriff ,maschineller Auswertbarkeit* versteht die Finanzverwaltung den ,wahlfreien
Zugriff auf alle gespeicherten Daten einschlieR3lich der Stammdaten und Verknipfung mit
Sortier- und Filterfunktionen unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der VerhaltnismaRigkeit".

Mangels wahlfreier Zugriffsmoglichkeit akzeptiert die Finanzverwaltung daher keine Reports
oder Druckdateien, die vom Unternehmen ausgewabhlte (,vorgefilterte*) Datenfelder und -séatze
auffihren, jedoch nicht mehr alle steuerlich relevanten Daten enthalten. Gleiches gilt fir
archivierte Daten, bei denen wahrend des Archivierungsvorgangs eine ,Verdichtung“ unter
Verlust vorgeblich steuerlich nicht relevanter, originar aber vorhanden gewesener Daten
stattgefunden hat.

Besteht ein Verwertungsverbot flr versehentlich Uberlassene Daten?

Nein, auch fur versehentlich freiwillig Gberlassene Daten besteht kein Verwertungsverbot

Das Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung besteht ab dem 1. Januar 2002. Dirfen die
Prifer auch auf Daten vorangegangener Wirtschaftsjahre zugreifen?



Ab dem 1. Januar 2002 hat die Finanzverwaltung das Recht, auch auf elektronisch
vorgehaltene Daten vorangegangener Wirtschaftsjahre zuzugreifen. Bis auf zwei Ausnahmen
sind daher auch archivierte Daten auf Verlangen des Priifers wahrend der gesamten
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von bis zu zehn Jahren fur den unmittelbaren und mittelbaren
Datenzugriff in das DV-System einzuspielen:

* Bei Archivierung vor dem 1. Januar 2002 brauchen die Daten nicht wieder eingespielt
werden, wenn dies mit unverhaltnismaRig hohem Aufwand fir das Unternehmen verbunden
ist (fehlende Speicherkapazitat, nochmalige Datenerfassung, Archivierung auf3erhalb des
aktuellen Datenverarbeitungssystems oder Wechsel der Hard- oder Software).

« Kann im Falle eines abweichenden Wirtschaftsjahrs die Archivierung ab 1. Januar 2002
nachweisbar aus technischen Grinden nicht auf einem maschinell auswertbaren
Datentrager erfolgen, wird dem Unternehmen Gelegenheit gegeben, seinen
Archivierungspflichten bis spéatestens zu Beginn des anschlielRenden abweichenden
Wirtschaftsjahrs nachzukommen.

Besteht die Moglichkeit, das vorhandene oder geplante DV-System von der
Finanzverwaltung als ,, GDPdU-konform* zertifizieren zu lassen?

Nein, insbesondere die Vielzahl und unterschiedliche Ausgestaltung und Kombination selbst

marktgangiger Buchhaltungs- und Archivierungssysteme lasst keine Aussagen der
Finanzverwaltung zur Konformitét der verwendeten oder geplanten Hard- und Software zu.

Drohen Sanktionen, wenn ein Unternehmen die Anforderungen der , GDPdU" nicht erfullt?

Ja, es gibt mehrere Sanktionsmdglichkeiten. Je nach den Umstanden im Einzelfall kommen z.B.
in Betracht: Bu3geld, Zwangsmittel, Schatzung.



Prifsoftware der Finanzverwaltung

Welche Auswertungsprogramme wird die Finanzverwaltung zur Analyse der steuerlich
relevanten Daten nutzen?

Beim unmittelbaren und mittelbaren Datenzugriff duirfen einzig die auf den DV-Systemen des
Unternehmens zu Prifungsbeginn bereits vorhandenen Auswertungsmaoglichkeiten genutzt
werden.

Beim Datenzugriff in Form der Datentragertberlassung bedient sich die Finanzverwaltung
bundeseinheitlich der frei auf dem Markt verfligbaren und bei Wirtschaftsprifern bereits seit
langem verbreiteten Prufsoftware ,IDEA®. Deren Installation erfolgt ausschlief3lich auf den
Laptops der AuRenprifer und Arbeitsplatzrechnern der Finanzverwaltung. Auf DV-Systemen
des Unternehmens oder eines beauftragten Dritten darf die Prifsoftware hingegen durch die
Finanzbehdrde keinesfalls installiert werden.

Welche Dateiformate werden von der Prifsoftware der Finanzverwaltung akzeptiert?

Folgende Dateiformate werden von der aktuellen Version der Prifsoftware IDEA problemlos
gelesen und erfiillen damit die Voraussetzung der maschinellen Verwertbarkeit im Sinne der
,GDPdU" - sofern die zur Auswertung der Daten notwendigen Strukturinformationen gleichfalls
in maschinell verwertbarer Form bereitgestellt werden:

* ASCII feste Lange

» ASCII Delimited (einschlie3lich Kommagetrennter Werte)
 EBCDIC feste Lange

« EBCDIC Dateien mit variabler Lange

» Excel (auch altere Versionen)

* Access (auch &ltere Versionen)

+ dBASE

* Lotus 123

e ASCII-Druckdateien (plus Info fur Struktur und Datenelemente etc.)
» Dateien von SAP/AIS

» Konvertieren von AS/400 Datensatzbeschreibungen (FDF-Dateien erstellt von PC
Support/400) in RDE-Datensatzbeschreibungen

e Import durch ODBC-Schnittstelle

Nicht erkennbare Dateiformate muissen in lesbare Formate konvertiert werden.



Welche Datentrager akzeptiert die Finanzverwaltung?

Als verbreitete und kostengtinstige Datentrager akzeptiert die Finanzverwaltung CD-ROM's und
DVD's im ISO-Standard. Uber diese Datentrager hinaus kénnen bei der
Datentrageriiberlassung auch Disketten verwendet werden, sofern diese das Dateisystem ,MS-
DOS" oder ,FAT" enthalten.

Missen fur Zwecke der Datentrageriiberlassung gesonderte Schnittstellen zur Prufsoftware
in den Buchhaltungs- und Archivierungssystemen geschaffen werden?

Der Finanzverwaltung ist bekannt, dass gerade die Datentragertiberlassung dem gepriiften
Unternehmen erhebliche Probleme bereiten kann. Bei dieser Form des Datenzugriffs sind dem
Prifer die gespeicherten steuerlich relevanten Daten samt aller zur Auswertung notwendigen
Informationen wie Formatangaben, Dateistruktur, Felddefinitionen und Verknipfungen
(beispielsweise zwischen den einzelnen Feldern der eingesetzten Datenbank) auf einem
maschinell verwertbaren Datentrager zu Ubergeben. Und zwar auch dann, wenn sich die Daten
bei einem mit der Buchhaltung beauftragten Unternehmen befinden oder von einem
Rechenzentrum zentral Archivierungsdatentrager erstellt und an den Steuerberater versandt
werden.

Die angeforderten Strukturinformationen sind hingegen vor allem kleineren und mittleren
Unternehmen haufig nicht bekannt. Aus diesem Grunde hat die Finanzverwaltung mit
Herstellern von Entgeltabrechnungs-, Finanzbuchhaltungs- und Archivierungssystemen sowie
dem deutschen Vertrieb der Priufsoftware ,IDEA" (Fa. Audicon, Dusseldorf) eine einheitliche
technische Bereitstellungshilfe zur Format- und Inhaltsbeschreibung der steuerlich relevanten
Daten entwickelt. Ziel ist die automatisierte Weitergabe aller zur Auswertung vom Prifer
bendtigten Informationen Uber den Datenbestand, ohne die gepriften Unternehmen personell
und finanziell — beispielsweise durch Beauftragung externer Softwarespezialisten - Gber das
unbedingt erforderliche Maf3 hinaus in Anspruch nehmen zu mussen.

Der ,Beschreibungsstandard fur die Datentrageruberlassung” definiert die Datenimport-
Schnittstelle zur automatisierten Ubernahme steuerlich relevanter Daten einschlieRlich der zur
maschinellen Auswertung erforderlichen Verknipfungen. Dieser Schnittstelle kénnen und sollen
sich die Softwarehersteller bedienen, um ihren Kunden die Moglichkeit zur problemlosen
Datentibergabe bei angeforderter Datentrageriiberlassung im Rahmen einer Aul3enprufung zu
bieten.

Weitergehende Informationen zum ,Beschreibungsstandard fur die Datentrageruberlassung*
stehen auf der Internet-Seite des Bundesministeriums der Finanzen
(Wwww.bundesfinanzministerium.de) zum Download bereit.

Die aktuelle ausfuhrliche technische Beschreibung kann bei der Fa. Audicon (Wwww.audicon.net)
kostenlos angefordert werden.



http://www.bundesfinanzministerium.de/
http://www.audicon.net/

Aufbewahrungs- und Archivierungsanforderungen

Welche Aufbewahrungsfristen (6 oder 10 Jahre) gelten fur welche Unterlagen?

Die 10-jahrige Aufbewahrungsfrist gilt fir Blicher und Aufzeichnungen, Inventare,
Jahresabschlisse, Lageberichte, die Eréffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verstéandnis
erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen (Dokumentation),
ferner fir Buchungsbelege.

Fir die tUbrigen aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (z.B. empfangene Handels- oder
Geschéftsbriefe, Wiedergaben der abgesandten Handels- oder Geschaftsbriefe) gilt die 6-
jahrige Aufbewahrungsfrist. Die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen sind in § 147 Abs. 1
Abgabenordnung, die Aufbewahrungsfristen in § 147 Abs. 3 Abgabenordnung geregelt.

Besteht wegen des neuen Datenzugriffsrechts der Finanzverwaltung eine Pflicht zur
Digitalisierung eingehender Unterlagen (Eingangsrechnungen, Belege, Geschéftsbriefe
etc.)?

Nein, weder die ,,Grundsatze zum Datenzugriff und zur Prufbarkeit digitaler Unterlagen”
(GDPdU) vom 16. Juli 2001 noch die ,,Grundsatze ordnungsmafiger DV-gestlitzter
Buchfiihrungssysteme” (GoBS) vom 7. November 1995 - [V A 8 — S 0316 — 52/95 - verpflichten
die Unternehmen dazu, originar in Papierform anfallende Unterlagen zu digitalisieren. Werden
diese Unterlagen aus betrieblichen Erfordernissen jedoch GoBS-konform digitalisiert, besteht
hingegen selbstverstandlich ein Zugriffsrecht der Finanzverwaltung auf die digitalisierten
Unterlagen. Dies sollte bei einer Entscheidung Uber die Anschaffung eines Dokumenten-
Management-Systems unbedingt berticksichtigt werden.

Faustregel: Alle Daten des Rechnungswesens, die einmal beim Steuerpflichtigen auf einem
maschinell verwertbaren Datentrager gespeichert waren, sind auch in dieser Form vorzuhalten,
damit sie durch die Finanzbehdrde maschinell ausgewertet werden kénnen. Daten auf Papier
oder Mikrofilm kénnen nicht maschinell ausgewertet werden.

Wie miussen die bei der Datentrageriberlassung angeforderten Daten strukturiert sein?
Reicht eine Textdatei zur Volltextsuche oder ein ,selbsttragendes” Archivierungssystem
aus?

Nach den ,GDPdU" sind der Finanzbehdrde mit den gespeicherten Unterlagen und
Aufzeichnungen alle zur Auswertung der Daten notwendigen Strukturinformationen in
maschinell auswertbarer Form zur Verfiigung zu stellen. Unter dem Begriff ,maschineller
Auswertbarkeit" versteht die Finanzverwaltung den ,wahlfreien Zugriff auf alle gespeicherten
Daten einschlie3lich der Stammdaten und Verknipfung mit Sortier- und Filterfunktionen unter
Berticksichtigung des Grundsatzes der Verhaltnismafigkeit.” Diese Voraussetzung erfillt eine
Volltextsuche oder ,View*-Funktion regelmafiig nicht. Insbesondere reicht nach den ,GDPdU"
ein selbsttragendes System nicht aus, das in einer Datenbank nur die fir archivierte Dateien
vergebenen Schlagworte als Indexwerte nachweist.

Mangels wahlfreier Zugriffsmoglichkeit akzeptiert die Finanzverwaltung dartiber hinaus keine
Reports oder Druckdateien, die vom Unternehmen ausgewahlte (,vorgefilterte*) Datenfelder und
-satze auffuihren, jedoch nicht mehr alle steuerlich relevanten Daten enthalten. Gleiches gilt fur
archivierte Daten, bei denen wahrend des Archivierungsvorgangs eine ,Verdichtung“ unter



Verlust vorgeblich steuerlich nicht relevanter, originar aber vorhanden gewesener Daten
stattgefunden hat.

Sofern Unterlagen nicht zur Weiterverarbeitung in einer DV-gestutzten Buchfuhrung
geeignet sind, besteht keine Verpflichtung zur Archivierung in maschinell auswertbarer
Form. Als Beispiel fihren die ,GDPdU" Textdokumente an. Gilt dies auch fir Rechnungen,
die auf einer Speicherschreibmaschine mit Textbausteinen oder mit Textverarbeitungs- und
Tabellenkalkulationsprogrammen erstellt werden?

Da die auf einer Speicherschreibmaschine erstellten Ausgangsrechnungen nicht originér digital
und zur maschinellen Weiterverarbeitung geeignet sind, besteht keine Verpflichtung zur
Aufbewahrung in maschinell lesbarer Form. Vollig unberthrt davon bleibt jedoch die schon seit
jeher bestehende Aufbewahrungspflicht einer solchermafien erstellten Ausgangsrechnung in
Papierform.

Hinsichtlich unter Zuhilfenahme von Textverarbeitungs- und Tabellenkalkulationsprogrammen
erstellten Ausgangsrechnungen muss differenziert werden: Eignen sich diese
Ausgangsrechnungen zur Weiterverarbeitung in einem DV-gestitzten Buchflihrungssystem,
sind sie nach dem Wortlaut der ,GDPdU" auch in maschinell auswertbarer Form vorzuhalten.
Denkbare Beispiele: Auflistungen einer Vielzahl von Einzelpositionen und Einzelbetrage
innerhalb einer Tabelle.

Nach den ,, GDPdU" dirfen Daten nicht mehr ausschliefRlich in nicht maschinell
auswertbaren Formaten (Microfilm, pdf-Format etc.) archiviert werden. Unter welchen
Voraussetzungen ist auch weiterhin die Speicherung von Unterlagen in maschinell nicht
auswertbaren Formaten erlaubt?

Bei der Archivierung muss zwischen der nach wie vor erlaubten Speicherung entsprechend den
,Grundsatzen ordnungsmafiger DV-gestitzter Buchfihrungssysteme® (GoBS) von
digitalisierten Unterlagen in maschinell nicht auswertbaren Formaten wie zum Beispiel tiff oder
pdf und der Archivierung von Buchfuhrungsdaten unterschieden werden. Werden
Buchfuhrungsdaten in maschinell nicht auswertbare Formate Uberfuhrt, kann auf die Daten
nicht mehr wahlfrei zugegriffen werden. So ist bei einer ausschlie3lichen Archivierung der
Konten im pdf- oder tiff-Format eine maschinelle Auswertung durch betriebliche
Auswertungsprogramme oder die Prifsoftware der Finanzverwaltung nicht mehr maglich.

Aus diesem Grunde geben die ,GDPdU" die Archivierung von Buchfiihrungsdaten in maschinell
auswertbaren Formaten vor, wéahrend beispielsweise Belege weiterhin in graphischen Formaten
gespeichert werden durfen.

Unter welchen Voraussetzungen besteht eine Verpflichtung zur Archivierung hausinterner
Zwischenformate zusammen mit den original empfangenen oder abgesandten
Datenformaten?

Hinsichtlich der Vorhaltung hausinterner Zwischenformate ist zwischen den wahrend des
Verarbeitungsprozesses vom Buchfuhrungssystem erzeugten Dateien und konvertierten
aufbewahrungspflichtigen Unterlagen zu differenzieren.

Nicht aufbewahrungspflichtig sind die wahrend der maschinellen Verarbeitung durch das
Buchfuhrungssystem erzeugten Dateien, sofern diese ausschlief3lich einer temporaren
Zwischenspeicherung von Verarbeitungsergebnissen dienen und deren Inhalte im Laufe des



weiteren Verarbeitungsprozesses vollstdndig Eingang in die Buchfiihrungsdaten finden.
Voraussetzung ist jedoch, dass bei der weiteren Verarbeitung keinerlei ,Verdichtung“ steuerlich
relevanter Daten vorgenommen wird.

Dem entgegen sind bei der Konvertierung aufbewahrungspflichtiger Unterlagen in ein
unternehmenseigenes Format sowohl das Originalformat als auch die konvertierte Version zu
archivieren und mit demselben Index zu verwalten.

Nach den ,GDPdU" darf bei einem Systemwechsel nur dann von der Aufbewahrung bislang
verwendeter Hard- und Software abgesehen werden, wenn die maschinelle Auswertbarkeit
der Daten durch das neue System gewahrleistet ist. Dazu ist im Regelfall jedoch eine
Datenkonvertierung nétig, die wiederum der in den ,, GoBS" verlangten Unveranderbarkeit
der gespeicherten Daten widerspricht.

Bei der Datenkonvertierung zwecks Sicherstellung der maschinellen Auswertbarkeit durch das
neu angeschaffte System gehen die Regelungen zum Datenzugriff vor. Voraussetzung ist
jedoch, dass ausschlief3lich das Format der Daten umgesetzt, nicht aber eine inhaltliche
Anderung der Daten vorgenommen wurde. Beispielhaft seien an dieser Stelle die Umsetzung
des Datums- und Wahrungsformats genannt.

Unter welchen Voraussetzungen und in welchen Formaten missen E-Mails archiviert oder
fuar den Datenzugriff bereit gehalten werden?

E-Mails, die fur die Besteuerung von Bedeutung sind, sind nach den allgemeinen Vorschriften
des § 147 Abgabenordnung aufzubewahren. Eine elektronisch Ubersandte E-Mail stellt ein
originar digitales Dokument dar, dass fur den Datenzugriff im Originalformat maschinell
auswertbar vorgehalten werden muss. Dies gilt beispielsweise fir eine per E-Mail Ubermittelte
Reisekostenabrechnung in einem Tabellenkalkulationsformat.

Nach den ,GoBS* (Abschnitt VIII., Wiedergabe der auf Datentrégern gefuhrten Unterlagen) sind
auch E-Mails als originar digitale Dokumente mit einem unveréanderbaren Index zu versehen,
unter dem das archivierte digitale Dokument bearbeitet und verwaltet werden kann.

Hinsichtlich der maschinellen Auswertbarkeit ist jedoch nicht entscheidend, ob die per E-Mail
Ubermittelten Daten automatisiert Eingang in das verwendete Buchhaltungssystem gefunden
haben oder im betrieblichen DV-System Importfunktionen zur Ubernahme von steuerlich
relevanten Daten aus dem Textkdrper von E-Mails oder angehangter Dateien vorhanden sind.
Als Beispiel sei eine E-Mail aufgefihrt, die steuerlich relevante Vertragsgestaltungen enthalt.
Uber den nach ,GoBS* geforderten Index ist die maschinelle Auswertbarkeit — der wahlfreie
Zugriff — auf die im Originalformat zu archivierende E-Mail auch in solchen Féllen
sicherzustellen.

E-Mails mit nicht steuerlich relevanten Inhalten missen hingegen weder archiviert noch fur den
Datenzugriff vorgehalten werden.

Durfen Daten im Archiv auch nach Inkrafttreten des Rechts auf Datenzugriff verschlisselt
werden?

Ja, wenn hierdurch die maschinelle Auswertbarkeit sowie die Lesbarmachung der Daten nicht
beeintrachtigt wird. Eine Installation der im Unternehmen verwendeten
Entschlisselungsprogramme auf DV-Systemen der Finanzverwaltung oder Laptops der Prifer



ist jedoch nicht moglich. Beim Datenzugriff in Form der Datentragertiberlassung muss deshalb
die Entschlisselung der Gbergebenen steuerlich relevanten Daten spatestens bei der
Datentibernahme auf Systeme der Finanzverwaltung erfolgen.

Auf welchen Speichermedien darf archiviert werden?

Fur den Datenzugriff sind die neuen Archivierungsvorschriften in Abschnitt Il der ,GDPdU* zu
beachten. Daneben gelten die allgemeinen Aufbewahrungsvorschriften der Abgabenordnung.
§ 147 Abs. 2 der Abgabenordnung enthalt Bestimmungen zur Form der Aufbewahrung. Die
Regelung ist bewusst so gefasst worden, dass sie keine bestimmte Technologie oder
Speichermedien vorschreibt. Empfangene Handels- oder Geschéftsbriefe und Buchungsbelege
durfen nur auf solchen DV-Systemen aufbewahrt werden, die es technisch ermdglichen, dass
bei ihrer Wiedergabe eine bildliche Ubereinstimmung mit dem Original gegeben ist. Bei den
anderen Unterlagen geniigt eine inhaltliche Ubereinstimmung. Nahere Regelungen zur
Datensicherheit (z.B. Schutz vor unberechtigter Veranderung, Verlust, Vernichtung der
Datentrager) enthélt Tz. 5 der Grundsatze ordnungsgemaller DV-gestitzter
Buchfuhrungssysteme — GoBS - (Bundessteuerblatt 1995 Teil | S. 738 ff.).

Origindr digitale Unterlagen sind wahrend der gesamten gesetzlichen Aufbewahrungsfrist in
maschinell lesbarer und auswertbarer Form vorzuhalten. Eine alleinige Aufzeichnung auf
Mikrofilm reicht nicht mehr aus. Sofern der digitale Datenbestand nicht wahrend der gesamten
Aufbewahrungsfrist zwecks maschineller Auswertung vorgehalten wird, entspricht ein derartiges
Archivierungskonzept nicht den Anforderungen der ,GDPdU".

Link zum BMF-Schreiben vom 16.07.2001 — IV D 2 — S 0316 — 136/01 —
»Grundsatze zum Datenzugriff und zur Prifbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU)*:

http://195.126.36.70/Abgabenordnung-.624.4678/.htm |bzw.

http://195.126.36.70/Anlage8440/BMFE-Schreiben-vom-16.07.01.pdf



http://195.126.36.70/Abgabenordnung-.624.4678/.htm
http://195.126.36.70/Anlage8440/BMF-Schreiben-vom-16.07.01.pdf

	Fragen und Antworten
	zum
	Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung
	Wie definiert die Finanzverwaltung „steuerlich relevante Daten“?
	Besteht ein Verwertungsverbot für versehentlich überlassene Daten?
	Beim Datenzugriff in Form der Datenträgerüberlassung bedient sich die Finanzverwaltung bundeseinheitlich der frei auf dem Markt verfügbaren und bei Wirtschaftsprüfern bereits seit langem verbreiteten Prüfsoftware „IDEA“. Deren Installation erfolgt aussch

